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(1) Sofern die P ichtlagermenge (25% des Vorjahresimportes), berechnet in Erdöleinheiten gemäß Abs. 3 gleich bleibt,

kann der Vorratsp ichtige an Stelle von Erdölprodukten Erdöl im Sinne des § 3 Abs. 2 Z 1 lit. a lagern oder

Erdölprodukte im Ausmaß von höchstens 20% der Mengen der nachstehend genannten Produktengruppen

untereinander austauschen:

1. Benzine und Testbenzine;

2. Petroleum und Gasöle;

3. Heizöle, Spindel- und Schmieröle (ausgenommen Schmieröle für schmierende Zwecke), andere Öle und

Rückstände zur Weiterverarbeitung.

(2) Der Vorratsp ichtige kann ferner anstelle von Erdöl im Sinne des § 3 Abs. 2 Z 1 lit. a Erdölprodukte lagern, wobei

jedoch der Anteil von

1. Benzinen und Testbenzinen 20%;

2. Petroleum und Gasölen 30%

an der durch Erdölprodukte substituierten P ichtnotstandsreserve an Erdöl, ausgedrückt in Erdöleinheiten gemäß

Abs. 4 nicht unterschreiten darf. Der Anteil von Heizölen, Spindel- und Schmierölen (ausgenommen Schmierölen für

schmierende Zwecke), anderen Ölen und Rückständen darf jedoch 35% an der durch Erdölprodukte substituierten

P ichtnotstandsreserve an Erdöl, ausgedrückt in Erdöleinheiten gemäß Abs. 3 nicht überschreiten. Erdölfraktionen

zur Weiterverarbeitung, Rückstände, Halbfertigerzeugnisse und andere Komponenten, die der Herstellung der

vorgenannten Produkte dienen, sind diesen nach erfolgter Substitution nach ihrer Bescha enheit zuzurechnen. Die

Substitutionsbestimmungen gelten sinngemäß auch für Biokraftsto e und Rohsto e zur direkten Erzeugung von

Biokraftstoffen.

(3) Der Berechnung der Ersatzmengen gemäß Abs. 1 und Abs. 2 sind folgende Umrechnungsschlüssel zugrunde zu

legen:

Energieträger Erdöleinheiten

1 kg Erdöl gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 lit. a und Rohstoffe zur direkten Erzeugung von Biokraftstoffen 1,00

1 kg Erdölprodukte, Chemierohsto e und Biokraftsto e (einschl. Halbfabrikate gemäß § 3

Abs. 2 Z 1 lit. b)

1,20

(4) Im Falle der Festlegung der Umrechnungsschlüssel für Rohsto e zur direkten Erzeugung von Biokraftsto en durch

Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gemäß § 3

Abs. 2 Z 4 sind diese Umrechnungsschlüssel der Berechnung der Ersatzmengen anstelle des im Abs. 3 festgelegten

Umrechnungsschlüssels zugrunde zu legen.
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